
 

KONTAKT 

Telefon 03721/262-0 
Fax  03721/262-43  

E-Mail  poststelle@thalheim-erzgeb.de
    

ÖFFNUNGSZEITEN 

BÜRGERSERVICE 
Mo, Mi, Fr   08.00 - 14.00 Uhr 

Di, Do        08.00 - 18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
 

SPRECHZEITEN 

VERWALTUNG 
Di 08.30 - 12.30 Uhr 

Do 13.00 - 18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 

BANKVERBINDUNG 

Erzgebirgssparkasse 
IBAN DE45 8705 4000 3741 0010 73 

BIC   WELADED1STB 
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Im HERZen des Zwönitztals Stadt Thalheim/Erzgeb.  

 

 
 

 

 

 

 

1. Änderungssatzung 

zur Satzung über die Erteilung von Erlaubnissen für die Sondernutzung und 

über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an Gemeindestraßen und 

Ortsdurchfahrten in der Stadt Thalheim/Erzgeb. (Sondernutzungs- und 

Sondernutzungsgebührensatzung) vom 16.05.2013: 

 

Artikel 1  

Änderungen  

 

§ 11 der Satzung erhält folgenden neuen Absatz: 

 

(5) „Sondernutzungsgebühren für Gastronomen und Betreiber von Kultur- und  

       Freizeiteinrichtungen nach laufender Nummer 1.1 des Gebührenverzeichnisses für  

       Sondernutzungen an öffentlichen Straßen werden vom 01.01.2021 bis einschließlich  

       31.12.2021 nicht erhoben.“ 

 

Artikel 2  

In-Kraft-Treten 

 

Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

Thalheim/Erzgeb., 03.06.2021 

 

     
 

Nico Dittmann     Siegel 

Bürgermeister 

 

 


